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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

12.08.2002 

Geschäftszahl 

2001/17/0208 

Rechtssatz 

Gemäß § 85c Abs. 1 erster Satz des Zollrechts-Durchführungsgesetzes, BGBl. Nr. 659/1994, in der zwischen 
Erhebung der gegenständlichen Administrativbeschwerde und der Erlassung des angefochtenen Bescheides in 
Kraft gestandenen Fassung durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 13/1998 ist gegen Berufungsvorentscheidungen 
als Rechtsbehelf der zweiten Stufe die (Administrativ-)Beschwerde an den örtlich und sachlich zuständigen 
Berufungssenat zulässig. Demnach ist Zulässigkeitsvoraussetzung einer Administrativbeschwerde an den örtlich 
und sachlich zuständigen Berufungssenat, dass eine Berufungsvorentscheidung entweder gegenüber der die 
Administrativbeschwerde erhebenden Partei oder aber gegenüber einer anderen Partei, in deren 
verfahrensrechtliche Stellung die Rechtsmittelwerberin in der Folge eingetreten ist, erlassen wurde. 


